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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1.Gültigkeit 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle 
Angebote, Aufträge und Verträge.  
Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden 
haben ohne unsere schriftliche Bestätigung keine 
Gültigkeit. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen 
unserer Bedingungen unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Gültigkeit der übrigens  nicht 
berührt. 
Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich, 
außer es ist eine Bindungsfrist schriftlich vereinbart. 
 
2.Preise  
Alle Preise verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich 
anders vereinbart ab unserem Unternehmenssitz in 
A-6020 Innsbruck, Pradlerstr. 69a, unversichert, 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und ggf. 
Versandkosten. 
 
3.Lieferfristen 
Lieferfristen bzw. Auftragsausführungsfristen gelten 
als ungefähr. Verspätete Auftragsausführungsfristen 
berechtigten  den Besteller nicht zum Rücktritt vom 
Kaufvertrag.  
Wird die Auftragsausführungsfrist mehr als 1 Monat 
überschritten, kann der Besteller eine angemessene 
Nachfrist stellen und nach fruchtlosem Ablauf 
dieser, durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag 
zurücktreten. 
Wird die kundenseitige Auftragsausführungsfrist 
oder die Durchführung unserer Dienstleistungen um 
mehr als 30 Tage verzögert, kann die bestellte 
Ware/Dienstleistung von uns in Rechnung gestellt 
und sofortige Zahlung verlangt werden. 
 
4.Übergang von Nutzen und Gefahr 
Nutzen und Gefahr gehen jeweils sofort nach 
Dienstleistungsausführung unsererseits auf den 
Käufer über. Der Kunde trägt die gesamte 
Verantwortung für Schadenersatz- und 
Schmerzengeldansprüche dritter, die im 
Zusammenhang mit  unseren Waren/Leistungen 
entstehen könnten.  
 
5.Zahlung  
Unsere Rechnungen sind – falls nicht anders 
vereinbart – rein netto und unmittelbar nach 
erbrachter Lieferung/Dienstleistung zahlbar. 
Im Falle des Zahlungsverzuges werden 
Verzugszinsen in Höhe von  1  % p. m. berechnet. 
Ein eventuell entstehender 
Gewährleistungsanspruch berechtigt den Kunden 
nicht, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
rechtzeitig nachzukommen, oder diese nur teilweise 
zu erfüllen. Bei Rücktritt vom Kaufvertrag von 
seitens des Käufers, vor Beginn unserer 
Dienstleistung, sind wir berechtigt, für angefallene 
Kosten eine Schadenersatzzahlung von mindestens 
30 % des Kaufpreises zu verlangen, ohne den 
Schaden im Einzelnen zu spezifizieren. 

 
 
 
6.Eigentumsvorbehalt 
Alle erbrachten Leistungen bleiben unser geistiges 
Eigentum bis zur restlosen Erfüllung aller unserer 
Forderungen durch den Käufer. 
Der Käufer ist verpflichtet, alle geeigneten 
Maßnahmen zum Schutz unseres Eigentums zu 
treffen. Nutzungsrechte entstehen daher nur, wenn 
diese ausdrücklich zwischen uns vereinbart sind. 
 
7.Gewährleistungen 
Der Käufer hat bei Erhalt, soweit zumutbar, zu 
prüfen, ob die gelieferte Ware/Dienstleistung 
einwandfrei ist und für den vorgesehenen 
Einsatzzweck geeignet ist. Unterlässt der Käufer 
diese Prüfung, entfällt jegliche Lieferanten-Haftung. 
Etwaige Beanstandungen sind uns sofort nach 
Lieferung/Dienstleistungsbeendigung schriftlich 
anzuzeigen. 
 
Für unsererseits als fehlerhaft erkannte 
Ware/Dienstleistung, erbringen wir innerhalb 
angemessener Frist nach Leistungserbringung 
kostenlosen Ersatz. Bemängelung eines Teiles der 
Leistung berechtigen nicht zur Beanstandung der 
ganzen Leistung. 
 
Kosten, wie Anfahrtswege und Arbeitslohn, werden 
von uns nicht ersetzt. Folgeschäden sind aus 
unserer Gewährleistung grundsätzlich 
ausgeschlossen. Zwingende Bestimmungen 
einschlägiger Gesetze bleiben davon unberührt. 
 
Grundsätzlich haften wir für fehlerhafte 
Produkte/Dienstleistungen nur im Rahmen unserer 
Produkt-, Haftpflichtversicherung 
 
Wir sind nicht verpflichtet, 
Gewährleitungsansprüche zu erfüllen, wenn: 
 
-durch unsachgemäße Verwendung an den von uns 
gelieferten Waren/erbrachten Dienstleistungen 
Schäden aufgetreten sind oder unsere Bau-, 
Wartungs- und Service-Richtlinien bzw. –
Informationen nicht berücksichtigt wurden, 
-ohne unsere Einwilligung an den von uns 
gelieferten Waren/Dienstleistungen Eingriffe oder 
Veränderungen durch Dritte oder vom 
Besitzer/Betreiber selbst vorgenommen werden. 
-Abnutzungserscheinungen oder sonstige äußere 
Einflüsse aufgetreten sind. 
 
8. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche 
Lieferungen, Leistungen und Zahlungen ist  
A-6020 Innsbruck. 


